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 unter Missbilligung aller von staatlichen oder nichtstaatlichen Stellen ergriffenen 

Maßnahmen, die gegen die genannten Resolutionen verstoßen, und erneut darauf hinwei-

send, dass alle Maßnahmen, die den geografischen, demografischen und historischen Cha-

rakter und Status der Heiligen Stadt Jerusalem verändert haben, null und nichtig sind und 

unter Einhaltung der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats rückgängig gemacht 

werden müssen, 

 bekräftigend, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von 

Zivilpersonen in Kriegszeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-

Jerusalems, Anwendung findet,  

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 

über die Rechtsfolgen des Baus einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet1 so-

wie unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 
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 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Situation im Nahen Osten2,  

 1. wiederholt ihre Feststellung, dass alle von der Besatzungsmacht Israel unter-

nommenen Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die Heilige Stadt Jerusalem ihren Geset-

zen, ihrer Rechtsprechung und ihrer Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null 

und nichtig sind und keinerlei Gültigkeit besitzen, und fordert Israel auf, alle derartigen 

rechtswidrigen und einseitigen Maßnahmen sofort zu beenden; 

 2. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauerhafte Lösung der Frage der 

Stadt Jerusalem die legitimen Anliegen sowohl der palästinensischen als auch der israeli-

schen Seite im Einklang mit dem Völkerrecht berücksichtigen und auch international garan-

tierte Bestimmungen enthalten soll, die die Religions- und Gewissensfreiheit ihrer Bewoh-
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